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RS OGH 1980/6/17 4Ob333/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1980

Norm

ZPO §514 B

Rechtssatz

Hat der Kläger ein bestimmtes Verbot nicht beantragt, muß ihm schon aus diesem Grund das Recht zugebilligt werden,

sich gegen diese "Teilabweisung" eines in Wahrheit gar nicht erhobenen Begehrens zur Wehr setzen.
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